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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.2005

Norm

ABGB §896

ABGB §1431 H

VersVG §67

Rechtssatz

Der Rückersatzanspruch des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer aus dem Titel der Bereicherung kann im

Umfang, als der Versicherer Rückersatz des Geleisteten nicht erlangt hat, in einer Klage gemeinsam mit den gemäß §

67 VersVG übergegangenen Ansprüchen gegen die Schädiger als (unechte) Solidarschuldner geltend gemacht werden.
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